
131. Ergänzung - SMB1. NW. - (Stand 15. 4. 1979 = MB1. NW. Nr. 25 einschl.) 18. 12. 75 (2)

2978
Anlage

Muster A

Vorderseite

Nordrhein-Westfalen bis zum 10. des folgenden Monats einsenden

Nur für Tiere inländischer Herkunft

Monatsübersicht zur Schlachtungsstatistik

Monat:............................................................ 19..

Für die Abgabe der Meldung zuständige Behörde:

Regierungsbezirk:

Zahl der Schlachttiere
an denen die Schlachttier- und Fleischbeschau vorgenommen wurde

Art der
Schlachtung Ochsen

01

Bullen

02

Kühe

03

Weibliche
Rinder1)

04

Kälber2)

05

Schweine3)

06

Schafe

07

Ziegen

08

Pferde

09 10

gewerbliche
Schlachtungen

darunter:
als untauglich
beurteilte Tiere

Haus-
schlachtungen4 )

darunter:
als untauglich
beurteilte Tiere

Schlachtungen
gesamt

Ort: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: Unterschrift:

Erläuterungen siehe Rückseite

Rückseite

') über 220 kg Lebendgewicht, noch nicht gekalbt
2) bis zu 220 kg Lebendgewicht, die noch keine zweiten Zähne haben
3) einschl. Ferkel ohne Wildschweine
4) Hausschlachtungen sind Schlachtungen, die nicht von gewerblich schlachtenden Betrieben sondern von Selbstversorgern

vorgenommen werden und bei denen das Fleisch ausschließlich zum Verbrauch im eigenen Haushalt bestimmt ist.
Rechtsgrundlage: Gesetz über eine Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik vom 29. August 1975 (BGB1.1 S. 2305)


